
 

 

 

 

Hinweise und Teilnahmebedingungen 
Stand: 14. März 2024 

 
 
Beteiligungspreise und Standflächen 
  
Die Beteiligungspreise für die Aussteller betragen netto pro m² Reihe 200,00 EUR; Ecke 220,00 EUR;  
Kopf 240,00 EUR; Block 260,00 EUR. Für die gewünschte Standfläche wird ein Angebot unterbreitet 
gemäß PDF “Interesse an einer Ausstellungsteilnahme”. Alle weiteren erforderlichen Informationen 
sind hinterlegt auf www.fgsv-verlag.de -> Veranstaltungen -> Straßen und Verkehr 2024 
 
Die Mindestgröße eines Standes beträgt 6 m² bei einer Mindesttiefe von 2 m bei Reihen- und Eckstän-
den. Grundlage der Bemessung und Berechnung ist die rechtwinklige Außenfläche des Standes. Vor-
sprünge, Säulen, Feuerlöscheinrichtungen und Träger werden nicht abgezogen. 
 
Eine über die Bebauungshöhe von 2,50 m hinaus geplante Standbauhöhe muss gesondert angefragt, 
geprüft und bestätigt werden. Hängepunkte für entsprechenden Standbau sind nicht verfügbar.  
 
In den Beiteiligungspreisen enthalten ist die Eintragung der Adresse mit Firmen-Logo im Teilnehmer- 
und Ausstellerverzeichnis “Kongress aktuell” und in der Online-Ausstellerliste auf www.fgsv-verlag.de.  
 
Eine Anmeldung zur Ausstellungsteilnahme kann nicht mit Bedingungen und Vorbehalten versehen 
werden, insbesondere stellen Platzierungswünsche keine Bedingung für die Teilnahme dar. Die Zutei-
lung der Standflächen wird vom Veranstalter unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden 
Räumlichkeiten und Flächen vorgenommen. In der Anmeldung geäußerte Platzierungswünsche 
werden nach Möglichkeit beachtet. 

 
Die Zuteilung von Standflächen kann nur in vollen Meterzahlen (Frontbreite und Tiefe) erfolgen. Die 
Standart ist abhängig von der technischen Aufplanung. Es besteht kein Anspruch auf eine bestimmte 
Standart. 
 
Der Veranstalter behält sich vor, falls die Raumverhältnisse, behördliche Anordnungen oder nach Auf-
fassung des Veranstalters andere zwingende Umstände es erfordern – die dem Aussteller zur Verfü-
gung gestellte Fläche zu verlegen, in den Abmessungen zu verändern und zu beschränken. Hieraus 
ergibt sich für den Aussteller nicht das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. 
 
Der Aussteller ist für die Standausstattung und -gestaltung selbst verantwortlich. 
 
Eine Präsentation in der Außenausstellung vor dem wccb ist möglich. Hierzu ist formlos per E-Mail an 
ausstellung@fgsv-verlag.de ein individuelles Angebot beim Veranstalter einzuholen und eine 
gesonderte bzw. ergänzende Vereinbarung mit dem Veranstalter zu schließen.  
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Die Aufstellung und Präsentation von Exponaten in den Gängen und vor Notausgangstüren ist unter-
sagt. Sollten beim Aufbau Abweichungen in den vom Veranstalter bestätigten Standabmessungen 
bekannt werden, so ist der Veranstalter davon sofort in Kenntnis zu setzen. Es ist vorbehalten, aus 
zwingenden technischen Gründen, insbesondere aus Sicherheitsgründen, Ein- und Ausgänge, Notaus-
gänge und Durchgänge zu verlegen. Alle Fußböden, Hallenwände, Säulen, Installations- und Feuer-
schutzeinrichtungen sowie sonstige feste Halleneinbauten dürfen weder beklebt, benagelt, gestrichen 
oder anderweitig beschädigt werden. Schäden gehen zu Lasten des Ausstellers und werden in Rech-
nung gestellt  
 
Ein Aussteller kann zusätzlich zu seinem Stand einen Zipper/Roll-up (0,80 – 1,00 m breit, 2,50 m hoch) 
mit Firmen-Logo auf der zentralen Galerie im OG des wccb-Foyers aufstellen. Dazu ist der vorbereitete 
Zipper/Roll-up dem Veranstalter am FGSV Verlags-Stand zu Beginn der Aufbauzeiten zu übergeben. 
Die Aufstellung erfolgt zufällig. Die Aufstellung kostet 100,00 EUR und ist formlos per E-Mail zu bestel-
len: ausstellung@fgsv-verlag.de  
 
Mitaussteller sind kostenfrei,, müssen aber angemeldet werden. Mitaussteller ist, wer am Stand eines 
Hauptausstellers mit eigenem Personal und eigenem Angebot ausstellt. Die Meldung des 
Mitausstellers muss durch den Hauptaussteller schriftlich erfolgen. Dies ist über das Anmeldeformular 
möglich oder formlos per E-Mail an ausstellung@fgsv-verlag.de. 
 
Auf Anfrage können gesonderte Büro- und Besprechungsräume angemietet werden. Dazu nehmen  
Interessenten bitte Kontakt mit dem Veranstalter auf: ausstellung@fgsv-verlag.de 
 
 
Standmaterial  
 
Das Standmaterial darf nur auf der Fläche des eigenen Ausstellungsstandes abgelegt werden. Das 
Leergut ist sofort zu entfernen. Die Gänge sind von Leer- und Vollgut frei zu halten. DHL Global Event 
Logistics bietet Lagerflächen und –möglichkeiten an. Im wccb wird DHL Global Events Logistic 
durchgängig einen Service-Point vor dem Saal Wien besetzt haben.  
 
Bodenbeläge in den Ausstellungsständen dürfen nur mit Doppelklebeband (ausschließlich mit lösemit-
telfreien Klebebändern: tesafix Nr. 4964) befestigt werden. Der Aussteller verpflichtet sich zudem, die 
Auflagen des wccb aus den (siehe PDF auf www.fgsv-verlag.de) Sicherheitsbestimmungen für Veran-
staltungen; Sicherheitsbestimmungen für Ausstellungen und der Hausordnung des wccb einzuhalten. 
Bei Zuwiderhandlungen entstehen gegebenenfalls Schadenersatzansprüche des Veranstalters bzw. der 
betroffenen Nachbaraussteller. 
 
In den Nachtstunden wird die Bewachung der Ausstellungsflächen im und vor dem Hauptgebäude des 
wccb durch Bewachungskräfte des WCCB sichergestellt. Unbefugten Personen wird der Zugang ver-
wehrt. Der FGSV Verlag übernimmt keine Haftung für abhanden gekommene Gegenstände. Falls für 
die Bewachung der Stände mit besonders wertvollen oder sicherheitsbedürftigen Exponaten eine zu-
sätzliche standbezogene Bewachung als notwendig erachtet wird, muss beim Projektleiter des wccb 
auf eigene Kosten zusätzliches Bewachungspersonal verpflichtet werden. 
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Logistik 
 
DHL Global Event Logistics ist exklusiver Logistikpartner im Rahmen der Fachausstellung „Straßen und 
Verkehr 2024“ zum Deutschen Straßen- und Verkehrskongress der FGSV. 
 
Als Logistikdienstleister ist DHL Global Event Logistics beauftragt mit dem Transport von Messesen-
dungen von und zum Stand, der Ent- und Beladung von Lkw, der Verkehrsteuerung auf dem Veranstal-
tungsgelände sowie der Lagerung von Voll- und Leergut.  
 
Bitte beachten Sie unbedingt:  
Die Anfahrt zum wccb und das Befahren der Ausstellungsflächen ist ausschließlich über DHL Global 
Event Logistics geregelt. 
Um einen reibungslosen Auf- und Abbau sicherzustellen, werden die Zufahrten zu den Entladepunkten 
mit Hilfe von Timeslots geregelt. Diese sind seitens der Aussteller bzw. Messebauer im Vorfeld zu  
reservieren und zu bezahlen. Das Slot-Reservierungstool sowie das Bestellformular für Logistikdienst-
leistungen werden ab dem 22. August 2024 verfügbar sein.  
 
Ausführlichere Informationen über die Dienstleistungen von DHL Global Event Logistics sind abzuru-
fen auf www.fgsv-verlag.de -> Veranstaltungen -> Straßen und Verkehr 2024:  

- DHL Speditionsrichtlinien 
- DHL Messespeditionstarif 

  
Der Ablauf für “Straßen und Verkehr 2024” wird so durch DHL Global Events Logistics unterstützt durch  
− zeitliche und räumliche Koordinierung und Steuerung der Fahrzeuge der Standbauer zur  

Entladung an einen der beiden Gabelstapler-Entladepunkte 
− Entladung des Standbaumaterials von den Fahrzeugen der Standbauer mit Gabelstapler 
− Gestellung von Hubwagen mit Gummireifen 
− Abtransport/Zwischenlagerung von Verpackungsmaterial nach Standaufbau außerhalb des wccb 
− Zentrale Aufnahme von vorab zugesandter Standausstattung  
− Verbringung vorab zugesandter Standausstattung der Aussteller zum gewünschten  

Anlieferungszeitpunkt auf den entsprechenden Ausstellungsstand im wccb 
− Rücktransport von Verpackungsmaterial an die Stände nach dem Ende der Fachausstellung/ 

Beginn Abbau 
− Übernahme von Standausstattung nach Ende der Fachausstellung vom Aussteller auf dem Stand 

und Veranlassung dessen Rücksendung  
− Beladung der gepackten Stände mit Gabelstapler auf die Lkw der Standbauer 
 
 



 

 

 

 
Standauf- und -abbau, Zeitplan 
 
Die möglichen Zeiten für Aufbau und Abbau sind dem PDF “Termine” zu entnehmen. Die erforderlichen 
Timeslots für Anlieferung und Abholung müssen mit DHL Global Event Logistics vereinbart werden.   
 
Der Standabbau darf nicht vor dem offiziellen Ausstellungsschluss am 25. Oktober um 15.00 Uhr erfol-
gen (Fixtermin). Werden Stände vor diesem Zeitpunkt abgebaut, werden Konventionalstrafen fällig. 
Jeder Aussteller verpflichtet sich, bis zu diesem Zeitpunkt seine Standfläche mit Standpersonal zu be-
setzen und nicht vor Ausstellungsende mit dem Abbau des Ausstellungsstandes zu beginnen. Jede Zu-
widerhandlung kann vom Veranstalter mit einer Vertragsstrafe an den Aussteller geahndet werden. 
Die Vertragsstrafe beträgt 20 % der Nettostandmiete, mindestens jedoch 1.000,00 EUR. Der Veranstal-
ter behält sich außerdem vor, den Aussteller von der Beteiligung an künftigen Fachausstellungen aus-
zuschließen 
 
Alle Stände müssen bis 24.00 Uhr am 25. Oktober 2024 abgebaut sein. 
 
Ein verspäteter Standabbau kann zu Regressansprüchen des WCCB führen, welche vom Veranstalter 
an die Aussteller weitergegeben werden. Die abgebauten Stände sind besenrein zu verlassen. 
 
 
Messesystembau und Buchung von Stand-Ausstattung, Catering 
 
Ausstattungspakete für Messesystembau oder individueller Standbau können bei Messebaufirmen be-
auftragt werden. Vorausgewählt sind – freibleibend – Messebauer, die Erfahrungen mit Ausstellungen 
im wccb haben (siehe PDF „Ansprechpartner“):  

- DHL Global Event Logistics - Standbau/-ausstattung - Johnny Primerano   
- johnny.primerano@dhl.com 

- Bestmann Messebau - Anne-Catrin Schaper   
- acschaper@bestmann.de 

 
Zusätzliches Mobiliar ist ausschließlich über den Messebauer zu buchen.  
 
Standcatering sowie die Ver- und Entsorgung sind über den Catering-Service zu buchen.  
 
In der Beteiligungsrechnung sind Nebenkosten der Flächen wir Unterhaltsreinigung, Heizung und 
Strom enthalten.  
 
 



 

 

 

 
Standreinigung 
 
Die Gebühren für die Standreinigung sind in der Ausstellungsrechnung enthalten. 
 
Die Ausstellungsräumlichkeiten werden jeweils an den beiden Ausstellungstagen vor der Eröffnung 
gereinigt. Auch die Stände werden jeweils vor dem Beginn des Ausstellungstages gereinigt.   
Falls der Stand nicht zufriedenstellend gereinigt ist, ist dies bis spätestens 8.00 Uhr an die Leitung der 
Fachausstellung zu melden, damit umgehend eine Nachreinigung veranlasst werden kann.  
Falls die Stände nicht gereinigt werden sollen, ist dies durch ein Trassierband und ein entsprechendes 
Schild am Standeingang eindeutig kenntlich zu machen. 
 
 
Standaktivitäten 
 
Verlosungen, Auktionen und Versteigerungen, gleichgültig ob mit ideeller oder kommerzieller Zielset-
zung, sind grundsätzlich untersagt. Ausnahmegenehmigungen bedürfen der schriftlichen Zustimmung 
des Veranstalters.  
 
Standvorträge sowie musikalisches oder anderweitiges Standprogramm während der Kongresspausen 
und nach den Vortragszeiten im Rahmen der Öffnungszeiten für Besucher sind separat mit dem  
Veranstalter zu vereinbaren. Bildwände und Monitore für die Vorführung sind so weit von den Gang-
fronten entfernt anzuordnen, dass Interessenten zum Betrachten die Standfläche betreten müssen, 
um den Besucherverkehr in den Gängen nicht zu beeinträchtigen. 
 
Das Mitbringen von Tieren ist nicht gestattet. 
Rauchen ist ausschließlich in den speziell gekennzeichneten Bereichen gestattet. 
 
 
Versicherung  
 
Der Aussteller ist grundsätzlich verpflichtet, selbst für einen ausreichenden Versicherungsschutz zu 
sorgen. Der Abschluss einer Ausstellungsversicherung zur Abdeckung des Transport- und Aufenthalts-
risikos wird empfohlen. 
Der Aussteller ist verpflichtet, an ausgestellten Maschinen und Geräten Schutzvorrichtungen anzubrin-
gen, die den berufsgenossenschaftlichen Unfallverhütungsvorschriften entsprechen. Der Veranstalter 
ist berechtigt, das Ausstellen oder die Inbetriebnahme von Maschinen und Geräten nach seinem  
Ermessen zu untersagen. 
 
Der Aussteller unterwirft sich während der Veranstaltung auf dem gesamten Messegelände dem Haus-
recht des Veranstalters. 
 
 
 



 

 

 

 
Zahlungsbedingungen 
 
Der Veranstalter ist berechtigt, die Zulassung von einer angemessenen Vorauszahlung abhängig zu  
machen. Der Regelfall ist, dass vor Aufbau die Netto-Standflächen-Rechnung gezahlt ist.  
 
 
Datenschutz 
 
Personenbezogene Daten werden von dem Veranstalter im Sinne des Datenschutzrechts unter Beach-
tung der einschlägigen Datenschutzvorschriften zur Betreuung und Information von Kunden und Inte-
ressenten sowie zur Abwicklung der angebotenen Dienstleistungen verarbeitet (EU-DS-GVO). Gemäß   
dem Grundsatz der Datensparsamkeit und Datenvermeidung werden nur solche Daten verarbeitet, die 
zwingend zu den genannten Zwecken benötigt werden.  
 
AGB  
 
Vertragsgrundlagen für die Teilnahme an der Fachausstellung Straßen und Verkehr 2024 sind die All-
gemeinen Geschäftsbedingungen des FGSV Verlages (siehe www.fgsv-verlag.de) und die besonderen 
Geschäftsbedingungen in diesen Teilnahmebedingungen für die Fachausstellung Straßen und Verkehr 
2024. 
 
Ansprüche des Ausstellers gegen den Veranstalter aus dem Vertragsverhältnis und alle damit im Zu-
sammenhang stehenden Ansprüche verjähren innerhalb von 6 Monaten und sind schriftlich geltend zu 
machen. Die Verjährungsfrist beginnt mit Abschluss des Monats, in dem der Schlusstag der Veranstal-
tung fällt. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Köln. 
 
Stornierung der Standfläche, Stornierungsgebühren, Absage 
 
Sagt der Aussteller nach verbindlicher Anmeldung ab oder nimmt er an der Veranstaltung nicht teil, 
fallen Stornierungsgebühren an: 25% der Standgebühr ab dem 16. September 2024; 50% der Standge-
bühr ab dem 14. Oktober 2024; 100% der Standgebühr ab dem 21. Oktober 2024 
Muss der Veranstalter auf Grund Eintritts höherer Gewalt oder auf Grund sonstiger Umstände, die er 
nicht zu vertreten hat, eine begonnene Veranstaltung (Beginn ist der Aufbaubeginn) verkürzen oder 
absagen, so hat der Aussteller keinen Anspruch auf Rückzahlung oder Erlass der Standmiete. 
 
 
Salvatorische Klausel 
 
Sollten die Geschäftsbedingungen teilweise rechtsunwirksam oder lückenhaft sein, so wird hierdurch 
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen sowie des Vertrages nicht berührt. In diesem Fall verpflichten 
sich die Parteien, die unwirksame Bestimmung durch eine solche Regelung zu ersetzen bzw. die Lücke 
durch eine solche Regelung auszufüllen, mit der der von den Parteien verfolgte wirtschaftliche Zweck 
am ehesten erfüllt wird. 


